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Tmin = Dauer, für die die Anlage nach Anforderung des ÜNB mindestens 

einsatzbereit für die Schwarzstartfähigkeit sein muss. 

Zur Deckung des Eigenbedarfs der Schwarzstartanlage während Tmin + Dauer der 

Herstellung der Einsatzbereitschaft (0-2 h) ist die erforderliche (Primär-) Energie 

zusätzlich zur Primärenergievorhaltung Wmin erforderlich (und muss 

durch Anbieter anlagenspezifisch ermittelt werden)

t1 = Aufforderung des ÜNB zur 

Zuschaltung der Schwarzstartanlage 

(=Herstellung der Einsatzbereitschaft)

t2 = Einsatzbereitschaft 

hergestellt

0 bis max.2 h

P

Einsatzprofil für den Schwarzstart (beispielhafte Darstellung).

Die für die Leistungseinspeisung mindestens vorzuhaltende 

Primärenergiemenge entspricht Wmin (und ist durch Anbieter im gemäß 

Mustervertrag § 4 Abs. 8 definierten Betriebspunkt zu ermitteln).
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Energie für Tmin

Energie Wmin

Tmin

Weitere Erläuterungen:

• Unabhängig von der Zeitdauer Tmin  und der 

vorzuhaltenden Primärenergiemenge Wmin 

ist durch den Anlagenbetreiber eine 

schwarzfallfeste Sprach- und 

Datenkommunikation über 72h ab t0 

sicherzustellen.

• Nach dem Zeitpunkt t3 hat die 

Schwarzstartanlage sämtliche Pflichten 

identisch zu anderen Erzeugungsanlagen 

zu erfüllen. Bis zur vollständigen 

Wiederaufnahme des Marktgeschehens 

erfolgt somit die Fahrweise nach Können & 

Vermögen nach Vorgabe des ÜNB.

Abhängig vom Netzaufbaukonzeptes des 

ÜNB,

Im Bereich von 0 h bis zu 72 h abzgl. Tmin 

und der Herstellung der Einsatzbereitschaft 

(t1 bis t2), üblicherweise wenige Stunden
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